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Bedienungs- und Wartungsanleitung Notausgangs- bzw. Panikverschlüsse:

Drehbänder: Simonswerk VX7729.160-4HA
Für  Notausgangs- und Paniktüren der Serie: DESIGN

Die Beschlagseinstellungen wurden im Werk durchgeführt und auf Öffenbarkeit 
und Zwängungsfreiheit geprüft.
Falls bauseits Verstellungen vorgenommen werden, bzw. nach jedem Verstellen 
der Bänder muss die Öffenbarkeit bzw. Zwängungsfreiheit neu geprüft 
bzw. hergestellt werden.

Bei 2-flg. Türen sind im Mittelüberschlag die Mindestspaltmaße 
(siehe Skizzen auf Seite 2) zwingend einzuhalten !
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Bandanordnung bei 3 Bändern:

Bandanordnung bei 4 Bändern:
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Warnung
Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zum 
Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht 
gemieden wird.

Bitte beachten Sie die im Zuge der CE-Kennzeichnung ange-
gebenen Grenzwerte der Luftdichtheit (Fugendurchlässig-
keit) sowie sämtliche mandadierte Eigenschaften der Fens-
ter/Türen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass KATZBECK Fenster/
Türen für den Einsatz in Wohn- und Nichtwohngebäuden 
konzipiert sind. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die In-
nenraumbedingungen (Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit) 
sich im Rahmen der ÖNORM B 8110-2 bewegen müssen. 
Abweichende Einbauklimata (z.B. Schwimmhallen, Saunen, 
Kühlhäuser, Stallungen...) oder besondere Anforderungen, 
wie z.B. bei erhöhter Salz- oder Säurekonzentration in der 
Umgebungsluft (Meernähe, Molkereien, Ställe, chemische 
Betriebe usw.), bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen 
Freigabe von KATZBECK.

Floatglas erfüllt keine Anforderungen hinsichtlich erhöhter 
bzw. gefahrloser Bruchgefahr, Einbruchhemmung und Brand-
schutz. Bitte beachten Sie die regionalen Bauordnungen, 
Richtlinien, Normen und Vorschriften. Der Besteller trägt die 
Verantwortung für den Einsatz des richtigen Glases. KATZ-
BECK führt diesbezüglich KEINE Plausibilitätsprüfung durch.

Floatglas kann leicht brechen. Durch die dabei entstehenden 
scharfkantigen Bruchkanten und Glassplitter besteht Verlet-
zungsgefahr.

Unterschiedliche Glasarten (Float, ESG, VSG…) und Glasauf-
bauten (2-fach, 3-fach) bzw. Beschichtungen (Wärme- und 
Sonnenschutz) können unterschiedliche Farbeindrücke bzw.
Lichtreflexionen erzeugen. Dies stellt keinen Reklamations-
grund dar.

Kondensatbildungen, sowohl auf der inneren als auch der 
äußeren Scheibenoberfläche, stellen keinen Reklamations-
grund dar.

Lose gelieferte Gläser müssen trocken und vor direkter Son-
neneinstrahlung geschützt gelagert werden. Nässe kann den 
Randverbund zerstören. Direkte Sonneneinstrahlung kann 
zur übermäßigen Erhitzung der Scheiben, bis zum Glasbruch, 
führen.

Sicherheitsrelevante Beschlagsteile sind regelmäßig auf fes-
ten Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach 
Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen 
bzw. Teile auszutauschen.

Alle Fenster und Türelemente, deren bestimmungsgemäßer 
Gebrauch das Öffnen, Schließen und Verriegeln ist, sind min-
destens einmal pro Monat zu bedienen, um Schäden durch 
„ruhenden Verschleiß“ (insbesondere Korrosion oder Schwer-
gängigkeit) zu vermeiden.

Während der Bauphase wirken vielfältige mechanische, kli-
matische und chemische Belastungen auf Fenster und Türen. 
Schützen Sie daher die Bauteile durch Abdecken/Abkleben 
und sorgen Sie insbesondere für ausreichende Lüftung zur 
Abführung der überschüssigen Feuchtemenge. Auch wäh-
rend der Bauphase dürfen die Klimabedingungen der ÖNORM 
B 8110-2 nicht überschritten werden!

Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Körperteilen im 
Öffnungsspalt zwischen Rahmen und Flügel. Beim Schließen 
von Fenstern und Türen niemals zwischen Flügel und Blend-
rahmen greifen und stets umsichtig vorgehen. Kinder und 
Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, von 
der Gefahrenstelle fernhalten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es bei kraftbetätig-
ten Fenstern und Türen mit Motorantrieb, abhängig von de-
ren Zugänglichkeit,  zu Verletzungen aufgrund Quetschung 
u. dgl. kommen kann wenn sich Gliedmaßen beim Schließvor-
gang im Falzbereich des betroffenen Fensters befinden. Im 
Bedarfsfall sind bauseits geeignete Vorkehrungen zu treffen 
die dies verhindern (z.B. Quetschleisten, akustische und/oder 
visuelle Absicherungsmaßnahmen, Anordnung bzw. Art der 
Schalter...).

Verletzungsgefahr durch Sturz aus geöffneten Fenstern/
Türen usw. In der Nähe von geöffneten Fenstern und Türen 
vorsichtig vorgehen. Kinder und Personen, die die Gefahren 
nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fernhalten.

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Andrücken des 
Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerlaibung). Andrücken 
des Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerlaibung) unter-
lassen bzw. dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen 
(Öffnungsbegrenzer) verwenden.

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Einbringen 
von Hindernissen in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und 
Rahmen. Durch unsachgemäß eingebrachte Materialien (z.B. 
Keile), welche die Schließfunktion des Fensters unterbinden 
sollen, können Beschädigungen am Fenster bzw. dem 
Beschlag entstehen.

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Zusatzbelas-
tung des Flügels. Zusatzbelastung des Flügels unterlassen.

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Windeinwir-
kung auf geöffneten und gekippten Flügeln vermeiden. Bei 
Wind und Durchzug Fensterflügel schließen und fachgerecht 
verriegeln.

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch unkontrollier-
tes Schließen und Öffnen des Flügels. Sicherstellen, dass der 
Flügel über den gesamten Bewegungsbereich bis zur abso-
luten Schließ- oder Öffnungsstellung langsam von Hand ge-
führt wird.

Geöffnete und gekippte Flügel erfüllen keine Anforderungen 
hinsichtlich Fugendichtheit, Schlagregendichtheit, Schall-
dämmung, Wärmedämmung und Einbruchschutz.

Geschlossene Fenster erreichen die zum Zweck der Gesund-
heit und Raumhygiene bzw. Beheizung erforderlichen Min-
destluftwechselzahlen nicht! Werden zur Belüftung der Räu-
me die Fenster verwendet, ist dies durch eine ausreichende 
Anzahl an Lüftungsintervallen bzw. mechanisch unterstützte 
Systeme sicherzustellen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es in hochdichten 
Gebäudehüllen in der Regel unerlässlich ist, die Lüftung me-
chanisch durchzuführen. Es ist nicht möglich, dass die erfor-
derlichen Luftwechselraten durch herkömmliche Fensterlüf-
tung sichergestellt werden.

Allgemeine Produkthaftungs- und Warnhinweise

Schützen Sie insbesondere HolzAlu- und Holzelemente wäh-
rend der Lagerung und Bauphase vor Feuchtigkeit, Regen 
und Schnee. Achten Sie beim Abdecken der Elemente dar-
auf, dass allfällige Sonneneinstrahlung zu keinem partiellen 
Nachdunkeln der Holzoberfläche führt. Zu diesem Zweck 
sind auch die Schaumgummitransportklötze unmittelbar 
nach der Lieferung zu entfernen.

Zwischen den Holz- und Aluprofilen befinden sich Öffnungen 
zum Dampfdruckausgleich der Profile. Schützen Sie insbe-
sondere diese Fugen (bis zum fertigen Bauanschluss) vor 
Feuchtigkeit.

Verwenden Sie zum Schutz der Oberflächen geeignete Kle-
bebänder. Die Klebebänder müssen UV-beständig sowie mit 
Holz- und Aluoberflächen verträglich sein. Geprüfte Bänder 
der Lasur bzw. Beschichtungshersteller verwenden! Die Bän-
der sind möglichst rasch wieder zu entfernen.



Sämtliche Montage- bzw. Servicearbeiten dürfen nur von au-
torsiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Insbesondere 
Sicherheitsbauteile, wie Drehbegrenzer und Fang- und Putz-
scheren, dürfen nur vom Fachpersonal zum Zweck der Flügel-
justierung bzw. zum Ein- bzw. Aushängen des Flügels entrie-
gelt werden.

Elektrische Bauteile, wie z.B. elektrische Türöffner, elektri-
sche Oberlichtöffner, Rollladen- und Raffstoremotoren und 
die dazugehörigen Steuerungen, dürfen nur vom autorisier-
ten Fachpersonal (konzessionierter Elektriker) in Betrieb ge-
nommen werden.

Erhöhte thermische Belastungen und Wärmestau am Glas 
können zu spontanem Glasbruch führen. Vermeiden Sie 
deshalb die Teilbeschattung von Gläsern, welche z.B. durch 
teilweises Abdecken von außen- bzw. innenliegenden Son-
nen- und Sichtschutzeinrichtungen ausgelöst werden kann. 
Wärmestau am Glas kann jedoch auch durch externe Wär-
mequellen (Heizkörper, Beleuchtung) und durch Sonnenein-
strahlung, die durch dunkle Gegenstände in unmittelbarer 
Glasnähe erhöht wird, entstehen. Vermeiden Sie das nach-
trägliche Anbringen von Folien und Farben am Glas.

Für die Beurteilung von allfälligen Glasfehlern gilt die ÖNORM 
B 3738 (letztgültige Fassung) als vereinbart.

Bitte beachten Sie, dass KATZBECK keine Plausibilitätsprü-
fung der Bestellung hinsichtlich Konformität mit den jewei-
ligen Bauordnungen, OIB Richtlinien, Normen und sonstigen 
Verordnungen durchführt. Der Besteller handelt diesbezüg-
lich eigenverantwortlich.

Der Transport vom Werk zur Baustelle mit werkseigenem 
LKW oder Spedition liegt im Verantwortungsbereich von 
KATZBECK. Das Abladen vor Ort bzw. das Einbringen der Ele-
mente in das BVH liegt in der Verantwortung des Montage- 
bzw. Abladepersonals. Die Gefahrenübergabe der Elemente  
erfolgt somit „unabgeladen“.

Der Besteller/Vertragspartner hat folgendes zur Verfügung 
zu stellen: Zufahrtsmöglichkeit auf einer befestigten Straße, 
ausreichend Lagerplatz (witterungsgeschützt), genug Ent-
ladepersonal bzw. Hebewerkzeuge für die Manipulation der 
Elemente.

Die an den Elementen stirnseitig befestigten Tragschlaufen 
dienen zum  leichteren Transport der Elemente. VORSICHT: 
Bei schweren Elementen ist die Tragfähigkeit bzw. die Veran-
kerung der Tragschlaufen an den Rahmen durch das Ablade-
personal zu prüfen. Keinesfalls dürfen die Tragschlaufen dazu 
verwendet werden, um die Elemente damit an mechanischen 
Hebevorrichtungen (Kräne) zu hängen.

Im Zuge der Übernahme sind die Elemente auf Beschädi-
gungsfreiheit und Konformität mit der Bestellung zu kont-
rollieren. Allfällige Mängel, insbesondere Transportschäden, 
sind schriftlich auf den Frachtpapieren (Lieferschein) zu ver-
merken und innerhalb von 24 h (jedoch in jedem Fall VOR der 
Montage) schriftlich (mit Digitalfoto) und genauer Beschrei-
bung des Mangels bei KATZBECK zu melden.

Die Lagerung der Fenster/Türen sollte in trockenen, gut be-
lüfteten Räumen und frostfrei erfolgen. Um die Elemente vor 
Staub und Verunreinigung zu schützen, sollten die Fenster 
mit Folien bzw. Karton abgedeckt werden. HolzAlu und Holz-
elemente dürfen nicht direkt aneinander gelehnt werden, da-
mit die Beschichtungen bzw. das Holz nicht beschädigt wer-
den. Sorgen Sie bei der Lagerung für die notwendige Distanz 
der Elemente zueinander. Die Schaumgummi-Transportklöt-
ze sind möglichst zeitnah zu entfernen, um ein Verkleben mit 
der Oberfläche zu verhindern.

Stand: Juni 2015

Alkalische Ausschwemmungen aus Fassade und Mauerwerk 
können auf pulverbeschichteten und eloxierten Oberflächen 
irreparable Schäden verursachen. Um dies zu vermeiden, 
müssen Fenster und Türen davor geschützt (abgedeckt) bzw. 
rechtzeitig gereinigt und konserviert werden.

Prüfen Sie bei Rollläden regelmäßig die Rollgurte auf Ver-
schleißerscheinungen, um die Gefahr eines herunterfallen-
den Rollladenpanzers zu vermeiden.

Rollläden und Raffstore müssen bei Windgeschwindigkeiten 
über 60 km/h in den schützenden Kasten bzw. die Blende 
eingefahren werden, um Beschädigungen am Behang zu ver-
meiden. KATZBECK empfiehlt: Wind- bzw. Sonnenwächter!

Funktionsbedingt scharfe Kanten können bei unvorsichtigem 
bzw. unsachgemäßem Umgang mit Fenstern/Türen/Son-
nenschutz zu Verletzungen führen.

Beim Einhängen von öffenbaren Flügeln ist besonders Au-
genmerk darauf zu legen, dass sämtliche sicherheitsrelevan-
ten Beschlagsteile ordnungsgemäß eingerastet bzw. arre-
tiert sind. Insbesondere bei verdeckt liegenden Beschlägen 
ist darauf zu achten, dass sämtliche Bolzen (inkl. allfälliger 
Dreh- und  Öffnungsbegrenzer) ordnungsgemäß eingerastet 
sind.

Bei schweren Türen ist der Flügel mittels bauseitig vorzuse-
hendem Stopper gegen Laibungsschlag zu schützen. An-
sonsten kann es durch die enormen Kräfte, die auf die Bän-
der wirken, zu Beschädigungen kommen.

Allgemeine Produkthaftungs- und Warnhinweise
Nässe, Mörtel, Beton, Verputzmaterialien und Farben bzw. 
deren Dämpfe können besonders bei harzreichen (z.B. Lär-
che, Oregon) und gerbsäurehältigen Holzarten (z.B. Eiche) 
chemisch bedingte Reaktionen auslösen. Diese können zu 
dauerhaften Farbveränderungen der Oberfläche führen. 
Schützen Sie Ihre Holzoberflächen während der Bauphase 
durch Abkleben mit geeigneten Materialien.

Sollten, trotz größter Sorgfalt, Verschmutzungen auf den 
Bauteilen verbleiben, müssen diese sofort nach dem Entste-
hen mit nicht aggressiven Mitteln entfernt werden.


